
Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Wiernsheim 

Enzkreis 

 

I. 
HAUSHALTSSATZUNG 

für das  

Haushaltsjahr 2022 
 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemein-

derat der Gemeinde Wiernsheim in seiner öffentlichen Sitzung am 21.09.2022 fol-

gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen    EUR 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von     16.564.630 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von    17.856.899 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2)  -1.292.269 
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von    1.250.000 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von      270.000 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)      980.000 
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)     -312.269 

 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von  15.937.230 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von  15.913.599 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes         23.631 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von    3.939.250 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von    6.511.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  -2.571.750 
       Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf   -2.548.119 
      (Saldo von 2.3. und 2.6) 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   1.850.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von      150.000 

 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus   1.700.000 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,     -848.119 
            Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) 



§ 2 Kreditermächtigung 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-

derungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 

 

1.850.000 EUR 
 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 

die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 

 

4.888.000 EUR 

 

 

§ 3 Kassenkredite 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

3.000.000 EUR 

 

 

§ 5 Steuerhebesätze 
 

Die Hebesätze werden festgesetzt 
 
1. für die Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     400 v. H. 
 
    der Steuermessbeträge. 
 
 
2. für die Gewerbesteuer auf       330 v. H.  
 
    der Steuermessbeträge. 
 



II. 
 
Das Landratsamt Enzkreis hat mit Schreiben vom 25.10.2022, Aktenzeichen 
01/902.41 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2022 eingeschränkt bestätigt. 
Von der Gesetzesmäßigkeit wird die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 aus-
genommen. 
 
Es hat ferner genehmigt 
 

 den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen nach § 87 Abs. 2 S. 1 
GemO i.H.v. 1.850.000 €. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 4.888.000 € wird nach  
§ 86 Abs. 4 GemO nicht genehmigt.  

 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung 2022 mit Anlagen liegt in der Zeit von Montag, 14. November 
2022 bis Mittwoch, 23. November 2022 beim Bürgermeisteramt Wiernsheim, Markt-
platz 1, 75446 Wiernsheim, Zimmer 003, zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
Wiernsheim, den 09.11.2022 
 
Gezeichnet: 

Matthias Enz, Bürgermeister 


